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Einleitung 

Als Hugo Grotius 1625 sein juristisches Hauptwerk De Iure Belli Ac Pacis Libri 
Tres1 veröffentlichte, blickten die Phänomene Migration und Asyl bereits auf eine 
mehrtausendjährige wechselvolle Geschichte zurück. "Den ,Homo migrans' gibt 
es, seit es den ,Homo sapiens' gibt"2 und auch die Idee des "Asyls"- Menschen 
Hilfe und Schutz zu gewähren - soll "so alt sein wie die Menschheit selbst".3 

Egidio Reale hat Asyl deshalb als "erste große Rechtswohltat"4 bezeichnet. Das 
Wort "Asyl", das auf die altgriechische Sprache zurückgeht, diente bis heute als 
Bezeichnung für verschiedenste Einrichtungen von Tempel- und Kirchenasyl, 
Kranken-, Not- und Obdachlosenasyl bis zum modernen, völkerrechtlich begrün-
deten, politischen Asyl, wie es in Deutschland in Art. 16 a GG oder in Flüchtlings-
konventionen der UNO oder anderer internationaler Organisationen5 niedergelegt 
ist. Demnach werden Menschen, die vor politischer Verfolgung aus ihrem Heimat-
land geflohen sind, aufgenommen und vor Abschiebung oder Auslieferung in ihr 
Herkunftsland geschützt. 

Das politische Asyl reicht als Völkergewohnheitsrecht bis ins frühe 19. Jahrhun-
dert zurück, sein Ursprung ist jedoch nach weit verbreiteter Literaturmeinung auf 
Hugo Grotius zurückzuführen. Nachdem das Thema Asyl etwa seit Mitte des 
20. Jahrhunderts vermehrt mit Fragen der Migrationspolitik vermengt und unter 
Menschrechtsgesichtspunkten diskutiert wurde6, wird Grotius darüber hinaus als 
Kronzeuge eines historisch legitimierbaren Menschenrechts auf Asyl genannt. Er 

I Im folgenden kurz: IBP. Soweit nicht anders zitiert, wird der Arbeit IBP in der Edition 
von de Kanter/van Hettinga Tromp (Neudruck 1993), annotationes novas addiderunt 
R. Feenstra et C. E. Persenaire, zugrundegelegt. Daneben werden die Übersetzungen von 
Barbeyrac, Kelsey, Kirchmann, Serlin und Schätze! jeweils mit Anmerkungen herangezogen. 
Die deutsche Wiedergabe im Text beruht, soweit nicht anders angegeben, auf eigener Über-
tragung unter Heranziehung obiger Übersetzungen. 

2 Bade, Migration, S. 11. Zur friihen Migrationsgeschichte: Gestrich, Historische Wande-
rungsbewegungen. 

3 Bolesta-Koziebrodski, Asile, S. 30. Dazu auch: Maier, Islam and the idea of asylum, 
S. 319ff.; Hellwig, Asylrecht, S. 1; Huber, Die erste große Rechtswohltat, S. 84ff.; Kimmi-
nich, Probleme des Asylrechts, S. 8; ders., Geschichte des Asylrechts, S. 23 ff.; Wißmann, 
Asylrecht, S. 315 ff.; Dudda, Asylrecht im AT, S. 32 f., 34; Dann, Ursprunge des Asylrechts, 
s. 326. 

4 Reale, Asile, S. 473. 
s Vgl.: Veiter, Asylrecht als Menschenrecht, Materialien, S. 137 ff. ; Ermacora, Menschen-

rechte, S. 562, 560 ff. ; Abendroth, Asylrecht, S. 90. 
6 s. u.: Kapitel 1. I. Fn. 22 ff. 
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18 Einleitung 

soll als erster den Grundgedanken eines subjektiven Rechts auf politisches Asyl 
formuliert haben.7 Ob diese Einschätzung zutrifft oder ob Grotius wenigstens der 
Begründer des modernen völkerrechtlichen Asyls ist, war die auslösende Frage-
stellung der vorliegenden Untersuchung. 

Karl-Heinz Ziegler stellte 1995 in einem Vortrag über die Bedeutung von Hugo 
Grotius für das Völkerrecht anläßlich des 350. Todestages von Grotius fest, daß 
jeder, der "sich am Ausgang des 20. Jahrhunderts über Hugo Grotius ( 1583- 1645) 
und das Völkerrecht zu sprechen anschickt, erst eine Hemmschwelle überwinden 
muß. Er kann grundsätzlich Neues nicht bieten, und vor ihm erhebt sich, fast ent-
mutigend, die kaum noch überschaubare Fülle der Literatur über den großen 
Rechtsdenker".8 Angesichts der zahlreichen Veröffentlichungen über Grotius und 
zum Thema Asyl sollte mithin auch zu Grotius' Asylbegriff und zu seiner Bedeu-
tung für das völkerrechtliche Asyl das Wesentliche längst gesagt sein. Wie ein 
Blick auf den Forschungsstand zu Grotius' Asylbegriff zeigt, ist dies jedoch nicht 
der Fall.9 Es ist vielmehr immer noch Hoffmann-Loerzers Einschätzung von 1975 
zutreffend, wonach Grotius "im Lehrbetrieb der Jurisprudenz und der politischen 
Philosophie mit dem Etikett ,Vater des Völkerrechts' oder ,Vater des säkularisierten 
Naturrechts' ein Schattendasein ohne Wirkung" führt, während "der näheren Be-
schäftigung mit ihm eine schwer zu erklärende Abneigung entgegensteht" .10 Als 
Beleg für Grotius' Urheberschaft am modernen völkerrechtlichen Asyl wird zu-
meist lediglich das durch die Religionswirren zu seinen Lebzeiten ausgelöste Phä-
nomen der Massenfluchten genannt und auf sein eigenes Schicksal verwiesen: 
Holland, sein Heimatland, gilt als Vorreiter des Asyls im 17. Jahrhundert11 , und er 
selber lebte lange als Flüchtling im Ausland. 12 Da Grotius' Asylbegriff mithin, 
ebenso wie sein sonstiges Schaffen, nur mit Blick auf sein Leben und die wissen-
schaftlichen, sozialökonomischen, religiösen und politischen Zeitumstände gewür-
digt werden kann13, wird in der gebotenen Kürze auch auf Grotius' Epoche, Leben 
und Werk14 einzugehen sein. 

7 s. u.: Kapitell. 111. Zuletzt: Landau, Überlegungen zum Asylgedanken, S. 317. 
8 K.-H. Ziegler, Grotius und das Volkerrecht, S. 354. 
9 s. u.: Kapitel 1. 111. 
10 Hoffman-Loerzer, Grotius-Interpreten, S. 306. 
II Holtzendorf, Auslieferung der Verbrecher, S. 24. Bezüglich diplomatischen Asyls: Bul-

merincq, Asylrecht und Auslieferung, S. 123 Fn. 2; Lammasch, Auslieferungspflicht, S. 18; 
ders., Recht der Auslieferung, S. 31 ; ders., Staatsangehörigkeit, S. 316: Erstmals in Europa 
wurde 1355 in den Niederlanden die Nichtauslieferung Einheimischer geregelt. Nußbaum, 
Volkerrechtgeschichte, S. 127: 1920 verweigerten die Niederlande die Auslieferung des deut-
schen Kaisers unter anderem mit einem Verweis auf Grotius' Lehren. 

12 Einen Zusammenhang zwischen Grotius' Schicksal (dazu s. u.: Kapitel 2. IV.) und sei-
nem Asylbegriff sehen u. a.: Reale, Asile, S. 509; Garcia-Mora, Asyl um, S. 25 ff. ; Kimmi-
nich, Geschichte des Asylrechts, S. 46; s. u.: Kapitel 1. III. 

13 Paech, Hugo Grotius, S. 26; Hoffmann-Loerzer, Grotius, S. 237; Wehberg, Natur- und 
Volkerrecht, S. 227. 

14 Zu Grotius Epoche, Leben und Werks. u.: Kapitel 2. IV. 
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"Noch in den gängigen Lehrbüchern der 20er Jahre gilt Hugo Grotius als ,Vater 
des Völkerrechts' und der Westfalische Friede von 1648 als ,Auftakt für das 
moderne Völkerrecht'"15, konstatierte Grewe in seinem 1984 erschienenen Werk 
Epochen der Völkerrechtsgeschichte. Diese Sichtweise wird zwar seit längerem in 
Frage gestellt, 16 dennoch gilt Grotius vielen bis heute als Gründer der modernen 
Rechtsphilosophie17, der Wissenschaft vom Völkerrecht und des modernen Natur-
rechts. Das protestantische Holland wurde lange Zeit als die Heimat der Völker-
rechtslehre betrachtet 18, und einige der bedeutendsten Völkerrechtler des 17. und 
18. Jahrhunderts waren Protestanten oder lebten und lehrten in evangelischen Staa-
ten. Deshalb wurde das Völkerrecht lange als eine ,protestantische Wissenschaft' 
apostrophiert. 19 Ende des vorigen Jahrhunderts wurde jedoch nachgewiesen, daß 
"wichtige Züge der neueren Völkerrechtslehre auf die Spanische Spätscholastik 
zurückgehen".20 Es mehrten sich die Stimmen, die deren Einfluß nicht nur auf 
Hugo Grotius' Werk, sondern auf die Entwicklung der Naturrechtslehre und des 
Völkerrechts ins Blickfeld rückten?1 Hervorzuheben sind hierbei Ernest Nys, 

15 Grewe, Epochen, S. 26. 
16 U. a.: Grewe, Grotius, S. 161 ff. Siehe auch: Hoftru:mn, Ursprünge deutschen Rechts-

taatsdenkens, S. 10f.; Edwards, Hugo Grotius, S. 9 ff.; Steiger, Probleme, S. 107 Fn. 19. 
17 Vgl. für viele: del Vecchia, Grotius, S. 274; Hoffmann-Loerzer, Grotius-Interpreten, 

s. 306f. 
1s Reibstein, Volkerrecht, S. 5. 
19 Kaltenbom, Vorläufer des Hugo Grotius, S. 23 ff.; Hofmann, Hugo Grotius, S. 64. Zur 

berechtigten Kritik an Kaltenbom: Kahler, Die spanischen Naturrechtslehrer, S. 236ff. 
Zusammenfassend: Thieme, Privatrecht und Spätscholastik, S. 872ff. m. w. N; Köck, Schule 
von Salamanca, S. 18 ff.; Scatalla, Naturrecht, S. 1 ff. 

2o Preiser, Ursprünge des modernen Volkerrechts, S. 373; Bergfeld, Spanische Spätschola-
stik, S. 1016ff.: Als spanische bzw. iberische (so Seelmann, Theologie und Jurisprudenz, S. 7) 
Spätscholastiker werden Autoren wie Francisco de Vitoria, Dorningo de Soto, Luis de Moli-
na, Diego de Covarruvias y Leyva, Melchior Cano, Francisco Smirez, Bartholome de Las Ca-
sas, Femando und Gabriel Vazquez bezeichnet, die im 16. und 17. Jalrrhundert in Spanien 
und den spanischen Besitzungen in Italien und den Niederlanden wirkten. Fast alle waren 
Geistliche und Moraltheologen und nicht Juristen. Von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der spanischen Spätscholastik war, daß 1509 Pierre Crockaert, Professor der Philosophie in 
Paris, als theologisches Textbuch für den Unterricht die Sentenzen des Petrus Lombardus 
durch die Summa Thealagica des Thomas von Aquin ersetzte und seinen Schüler Francisco 
de Vitoria dafür begeisterte. De Vitoria wurde zum Begründer der Schule von Salamanca, 
von der die spanischen Spätscholastik ausging. Eine Aufzählung von Autoren und Quellen ist 
zu finden bei Perena Vicente, Fuentes Constitucional, S. 341 ff. Einige Kurzbiographien bei 
Kimminich, Neuzeitliches Volkerrecht, S. 79-90. Zur Schule von Salamanca: Reibstein, Alt-
husius, S. 17 ff., 25 ff. 

21 So u. a.: Höffner, Christentum und Menschenwürde, S. 299 f; Köck, Schule von Sala-
manca, S. 17 ff. Fn. 16f.; Kahler, Die spanischen Naturrechtslehrer; Lammasch, Vorboten des 
Volkerrechts, S. 3 ff.; Reibstein, Althusius, S. 17 ff.; Schmitt, Nomos der Erde, S. 87; Verosta, 
Volkerrecht des Abendlandes, S. 1163; ders., Volkerrechtslehre, S. 1200ff. Bezügl. Natur-
recht: Janssen, Die Anfange des modernen Volkerrechts, S. SOff.; Köck, Schule von Sala-
manca, S. 22 ff.; Sader, Suarez, S. 63 ff. 
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